
„1-Euro-Jobs“ im 

Bildungsbereich 
 

 
 
 
 
 

����

�������	
����
����������	
����
����������	
����
����������	
����
���

������������������������������������������������  
(speziell für PR LehrerInnen und ErzieherInnen) 

 
 
 
 
Herausgegeben von der GEW BERLIN 

Stand: März 2006  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im DGB 
Landesverband Berlin 
Ahornstr. 5 
10787 Berlin-Schöneberg 
Telefon: 030 219 993-0 / Fax: 030 219 993-50 
e-Mail: wissenschaft@gew-berlin.de I Internet: www.gew-berlin.de 
Redaktion: Jürgen Schulte, Holger Dehring, Matthias Jähne 
1. Auflage: 500 
Stand: 03/06 
 
Alle Teile der Broschüre wurden sorgfältig recherchiert, eine Gewähr für die Richtigkeit der 
Angaben kann aber nicht übernommen werden. 



I. Einleitung .................................................................................................... 3 
II. Rechtsgrundlagen....................................................................................... 6 
III. Inhalte der Mitbestimmungsvorlage ...................................................... 10 

1. Allgemeines................................................................................................ 11 
1. a) MAE-Kräfte werden durch die Schulleitung eingegliedert............ 11 
1. b) Alle Maßnahmen sind dem Personalrat vorzulegen...................... 11 
1. c) Mitbestimmungsvorlage erfolgt durch die Dienststellenleitung.... 12 

2. Persönliche Eignung der MAE-Kraft....................................................... 13 
2. a) Zeitpunkt des Vorstellungsgespräches in der Schule..................... 13 
2. b) Persönliche Voraussetzungen der MAE-Kräfte............................. 13 
2. c) Arbeitszeit....................................................................................... 15 
2. d) Einsatzort........................................................................................ 15 
2. e) Arbeitsinhalte.................................................................................. 15 
2. f) Modalitäten der Einarbeitung......................................................... 17 
2. g) Weisungsbefugnis........................................................................... 17 

3. Wahrnehmung des Mitbestimmungsrechtes nur auf der Grundlage 
ausreichender Informationen................................................................... 17 

IV.  Beispiele für die Überprüfung der Zusätzlichkeit bei typischen 
Aufgabenfeldern von MAE-Kräften ....................................................... 19 

V. Betreuung der an Schulen arbeitenden MAE-Kräfte durch die PR... 27 
VI.  Kontakte und Informationen im Internet .............................................. 29 
VII.  Anhang....................................................................................................... 30 

1. Rahmenvereinbarung zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten für 
Langzeitarbeitslose in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport zwischen der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport und der Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg der Bundesanstalt für Arbeit vom 19.11.04......................... 31 

2. Rundschreiben Schule Nr. 36 / Jugend Nr. 1/2005 vom 22.03.05 ........................ 33 
3. Ergänzendes RS zur Beteiligung des Personalrats bei der Beschäftigung von 

Teilnehmern an Arbeitsgelegenheiten gemäß § 16 Abs. 3 SGB II vom 16.12.05.. 37 
4. Abschnitt 6 des Infektionsschutzgesetzes i. d. Fassung vom 6.8.02 ...................... 39 
5. Schreiben der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-

Brandenburg vom 22.4.05 zum Einsatz von MAE-Kräften im Schulsekretariat. .. 41 
6. Übersicht der SenBJS zum Konzept der Sprachförderung in Berliner 

Bildungseinrichtungen (Anlage zur Pressemitteilung SenBJS vom 2.2.06).......... 43 
7. Brief des Personalrats Mitte der L.u.E. an die Schulleitungen der Region vom 

15.2.06................................................................................................................... 44 
8. Beispiele für Beschlüsse von PR zu Mitbestimmungsvorlagen ............................. 46 
 



 2 



 3 

I. Einleitung 

 
Mit dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts vom 7.9.05 (VG 60 A 12.05) haben die Ber-
liner Personalräte der LehrerInnen und ErzieherInnen mit tatkräftiger Unterstützung der GEW 

BERLIN ihr Mitbestimmungsrecht bei der Eingliederung von MAE-Kräften* gegenüber dem 
Senat durchgesetzt. Damit ist ein wichtiger Schritt getan worden, die Beteiligung der Perso-
nalräte bei der Einstellung von „1-Euro-Beschäftigten“ auch in allen anderen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes sicherzustellen. 
 
Die GEW BERLIN wie auch ihre Personalräte haben sich aus grundsätzlichen Erwägungen 
gegen den Einsatz von MAE-Kräften in den Berliner Bildungseinrichtungen ausgesprochen. 
Für uns als GewerkschafterInnen bleibt es ein vorrangiges Ziel, den mit dem Hartz IV – Ge-
setz verbundenen weiteren Sozialabbau zu bekämpfen.  
 
Nach einem Jahr Hartz IV ist deutlich geworden, dass die „1-Euro-Jobs“ nicht geeignet sind, 
den Arbeitslosen eine Chance auf eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen. 
Eine genauere Betrachtung der Beschäftigungsfelder, in denen MAE-Kräfte eingesetzt wer-
den, zeigt vielmehr, dass Hartz IV zu einer weiteren Verdrängung sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigungsverhältnisse geführt und den seit Jahren anhaltenden Abbau von regulä-
ren Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst Berlins weiter forciert hat.  
  
Dieser Kampf für die Beseitigung von Hartz IV, einem gesetzlich sanktionierten Angriff auf 
die sozialen und tariflichen Standards der bundesdeutschen Arbeitnehmer/innen, kann sicher-
lich nicht auf der Ebene der Mitbestimmung von Personalräten entschieden werden. Hier sind 
der DGB und seine Einzelgewerkschaften auf der politischen Ebene gefordert. 
 
Jedoch bietet sich mit der Durchsetzung des Mitbestimmungsrechts im Schulbereich für die 
Personalräte die Chance, den weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Einsatz 
von MAE-Kräften in den Berliner Schulen als Leistungsmissbrauch offen zu legen und einzu-
schränken.  
 
Dazu ist es notwendig, jede Einzelmaßnahme auf ihre rechtliche Zulässigkeit zu überprüfen, 
die sich vor allem aus der Beurteilung ergibt, ob die vorgesehene Arbeitsgelegenheit den ge-
setzlichen Anforderungen der „Zusätzlichkeit“ gemäß § 261 Abs. 3 SGB III entspricht. 
 
Eine beachtliche Begründung für die Zustimmungsverweigerung der Eingliederungsvorlage 
gemäß § 87 Ziff. 1 Berl. PersVG i.V. mit § 79 (2) Berl. PersVG muss im Einzelnen konkrete, 

                                                
* Wir verwenden in dieser Broschüre den Begriff „MAE-Kraft“. Diese steht für die gesetzliche Bezeichnung der 
„1-Euro-Jobs“: „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“ (MAE). 
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aus den Bedingungen des jeweiligen Schulbetriebes abgeleitete Begründungen für das Fehlen 
der Zusätzlichkeit der in der Vorlage aufgeführten Arbeitsinhalte enthalten. 
 
Die GEW BERLIN will mit dieser Broschüre ihren Personalräten eine Handreichung zur Ver-
fügung stellen, die praxisnahe Hilfen bei der Prüfung von Mitbestimmungsvorlagen zur Ein-
gliederung von MAE-Kräften im Schulbereich und auch darüber hinaus bietet.  
 
Mit dem Rundschreiben vom 16.12.05 (Anhang) hat die Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Sport die Beteiligung der Personalräte grundsätzlich anerkannt. Allerdings sind die 
dort enthaltenen Hinweise für die Dienststellenleiter/innen über die inhaltliche Gestaltung der 
Vorlage aus unserer Sicht unzureichend.  
 
Um eine sachgerechte Entscheidung über die Zulässigkeit der Eingliederung treffen zu kön-
nen, bedarf es weiterer Informationen.  
 
In Kapitel II  haben wir einige grundlegende Rechtsvorschriften aufgeführt, die den Rahmen 
der Mitbestimmung der Personalräte in Berlin bei der Eingliederung von MAE-Kräften in die 
Schulen umreißen. 
 
Welche Informationen aus unserer Sicht zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer MAE-
Arbeitsgelegenheit notwendig sind - daher auch in eine ordnungsgemäße Mitbestimmungs-
vorlage gehören - und auf welche rechtlichen Grundlage die Personalräte sich bei der Wah-
rung ihres Informationsrechtes im Einzelnen stützen können, wird im Kapitel III  dargestellt.           
 
Im Kapitel IV  werden die Haupteinsatzfelder für MAE-Kräfte auf ihre Zulässigkeit hin un-
tersucht.  
 
Auch die Betreuung der an den Schulen tätigen MAE-Kräfte ist ein Aufgabengebiet der Per-
sonalräte. Auf wesentliche rechtliche Grundlagen wird in Kapitel V  hingewiesen. 
 
Schließlich wird in einem Anhang Material zur Verfügung gestellt, auf das die Personalräte 
bei ihrer Arbeit zurückgreifen können.  
 
All das ersetzt nicht die argumentative Auseinandersetzung mit den Kollegien in den Schulen, 
die oftmals dem Einsatz von MAE-Kräften an ihren Einrichtungen positiv gegenüber stehen. 
Die personelle und materielle Ausstattung der Bildungsstätten wurde in den letzten Jahrzehn-
ten immer stärker eingeschränkt, während der Aufgabenkatalog für die Beschäftigten ständig 
erweitert wurde. Da ist die Verführung groß, auch ohne genaueres Beachten der Rechtslage 
Aufgaben an „1-Euro-Beschäftigte“ zu delegieren.  
 
Hinzu kommt, dass Politik und Verwaltung den Schulen die MAE-Kräfte geradezu aufdrän-
gen. Dass durch diese Förderung oder zumindest stillschweigende Akzeptanz dieser oft 
rechtswidrigen Einsätze nur die Aktivitäten der Sparpolitiker gefördert werden, die staatliche 
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Leistungen in Quantität und Qualität immer weiter einschränken und den Abbau sozialpoliti-
scher Standards vorantreiben, wird gewollt oder ungewollt von vielen KollegInnen übersehen.  
Daher fordern wir die Personalräte auf, die Debatte um den Einsatz von MAE-Kräften offen-
siv in die Kollegien zu tragen und ihre Haltung zu „1-Euro-Jobs“ an Schulen in Gesamtkonfe-
renzen zur Diskussion zu stellen. Als Argumentationshilfe verweisen wir auf die Broschüre 
der GEW BERLIN „Keine Frage der Moral! – ‚1-Euro-Jobs’ in Bildung, Erziehung und Wis-
senschaft“ (Bezug über: GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin). Außerdem haben wir als 
nachahmenswertes Beispiel einen Brief des PR Mitte an die Schulleitungen der Region im 
Anhang abgedruckt. 
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II.  Rechtsgrundlagen 

Die Grundlage für den Einsatz von BezieherInnen des Arbeitslosengeldes II in Arbeitsgele-
genheiten mit Mehraufwandsentschädigung („1-Euro-Jobs“) finden wir in 
 
§ 16 Abs. 3 SGB II 
 
„Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegen-
heiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen Interesse liegende, zu-
sätzliche Arbeiten nicht nach Absatz 1 als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefördert, ist den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Ent-
schädigung für Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhält-
nis im Sinne des Arbeitsrechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesur-
laubsgesetz sind entsprechend anzuwenden (...).“ 
 
Die für die rechtliche Zulässigkeit bedeutsame Voraussetzung des öffentlichen Interesses an 
den Arbeitsinhalten der Maßnahme wird definiert in  
 
§ 261 Abs. 4 SGB III 
 
„Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient. 
Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen 
eines begrenzten Personenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen Interesse (...).“ 

 
Nun ist es sicherlich unbestritten, dass Unterrichten, Erziehen und Betreuen von Kindern und 
Jugendlichen ein hoch qualifiziertes und kooperativ arbeitendes Personal erfordert, zu dem 
die Schüler/innen stabile Beziehungen aufbauen können. Das ist nicht mit Personen möglich, 
die nur für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt und häufig nur in Kurzlehrgängen qualifi-
ziert werden. Daher lässt sich durchaus begründen, warum der Einsatz von MAE-Kräften an 
den Schulen im Widerspruch zu dem öffentlichen Interesse an Bildungseinrichtungen mit 
hohen Qualitätsstandards steht. 
 
Leider hat diese Argumentation im Rahmen der Mitbestimmung der Berliner Personalräte 
keine rechtswirksame Bedeutung. Den Personalräten werden Einzelmaßnahmen vorgelegt 
und von daher ist die Rechtskonformität oder Rechtswidrigkeit des Einsatzes auch konkret 
aus den vorgesehenen Arbeitsinhalten der einzelnen MAE-Kraft abzuleiten. 
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Anders sieht es bei der zweiten Voraussetzung, der Zusätzlichkeit der Arbeiten, aus. Hierzu 
heißt es im  
 
§ 261 Abs. 3 SGB III 
 
„Arbeiten sind zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in diesem Umfang oder 
erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Arbeiten, die aufgrund einer rechtli-
chen Verpflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die Förde-
rung voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt werden.“ 
 
Diese Definition ist von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen und der Re-
gionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesanstalt für Arbeit in einem gemeinsamen 
Leitfaden zur Prüfung von Antragseingängen für Zusatzjobs konkretisiert worden. Dar-
in heißt es u.a. unter dem Stichwort „Zusätzlichkeit“ auf S. 5: 
 
 „Unter den Partnern der gemeinsamen Erklärung besteht Einigkeit, dass Pflichtaufgaben des 
öffentlichen Dienstes unabhängig vom Zeitpunkt ihrer beabsichtigten Durchführung keine 
Einsatzbereiche für Arbeitsgelegenheiten sind.  
 
Darüber hinaus gilt Folgendes für Tätigkeiten im öffentlichen Bereich: 
 
Allgemeiner Konsens wurde dahingehend erzielt, dass Arbeiten, die in regelmäßigen Abstän-
den in eigener Regie oder durch Auftragsvergabe durchgeführt werden, zur Verkürzung der 
Intervalle nicht durch Zusatzjobkräfte erledigt werden können. 
 
Es dürfen auch keine Arbeiten von Zusatzjobkräften ausgeführt werden, die von Planstellen-
inhabern üblicherweise durchgeführt werden, weil davon ausgegangen wird, dass die Planstel-
len so bemessen sind, dass eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der Pflichtaufgaben 
gewährleistet ist. Keinesfalls dürfen Zusatzjobkräfte zur Vertretung von regulären Arbeits-
kräften während des Urlaubs, der Mutterschutzfristen oder während Krankheitszeiten von 
Planstelleninhabern herangezogen werden.   
 
Zusätzlichkeit kann hingegen bejaht werden, wenn zusätzliche Aufgaben, die keine Pflicht-
aufgaben sind, unplanmäßig oder besonders intensiv durchgeführt werden müssen, und derar-
tige Arbeiten (hierbei dürfte es sich in der Regel um zeitlich begrenzte Tätigkeiten handeln) 
die Kapazitätsgrenze der vorhandenen Planstellenkräfte übersteigt.“ (zit. aus: „Gemeinsamer 
Leitfaden der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen und der Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg zur Prüfung von Antragseingängen für Zusatzjobs - Ergänzung der Ar-
beitshilfe zur Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit -“) 
 
Aus dieser recht allgemein gehaltenen Definition ergibt sich, dass es keine pauschale Ableh-
nungsbegründungen geben kann, sondern diese auf die vorgesehenen Tätigkeiten der MAE-
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Kraft und die Situation der jeweiligen Schulen ausgerichtet sein müssen. Entscheidend ist, 
ob die für die MAE-Kraft vorgesehenen Tätigkeiten und Arbeitsinhalte Bestandteil von 
Pflichtaufgaben der regulär Beschäftigten sind oder nicht. Dies gilt auch, wenn die 
Schule personell unterausgestattet ist. Eine Zusätzlichkeit im Rahmen der Aufgabenbe-
schreibung für Planstelleninhaber/innen kann es nach der o.g. Definition nicht geben. 
Dies wird auch in der „Rahmenvereinbarung zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten 
für Langzeitarbeitslose in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport zwischen der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Sport und der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der 
Bundesanstalt für Arbeit“ vom 19.11.04 bestätigt (Anhang).  
 
Hier heißt es u.a.: „Besondere Beachtung muss die gesetzlich vorgeschriebene Zusätzlichkeit 
und das öffentliche Interesse dieser Arbeitsgelegenheiten finden. Keinesfalls dürfen bestehen-
de Arbeitsverhältnisse gefährdet oder die Entstehung neuer Arbeitsverhältnisse verhindert 
werden. Pflichtaufgaben sind keine Einsatzfelder für Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung.“ Die Frage, ob der Charakter der Zusätzlichkeit gegeben ist,  kann 
sich jedoch von Schule zu Schule unterschiedlich stellen. Das folgende Beispiel soll dies ver-
deutlichen: 
 
Eine Schule, die als Ganztagsgrundschule in ihrem Profil die Hausaufgabenbetreuung bein-
haltet, ist auch verpflichtet, diese im Rahmen ihrer vorgesehenen Personalausstattung durch 
die Lehrkräfte und Erzieher/innen zu gewährleisten, d.h. sie ist Teil der Pflichtaufgaben. Der 
Charakter der Zusätzlichkeit ist hier nicht gegeben. Anders sieht dies bei einer VHG aus. Hier 
kann die Hausaufgabenhilfe, wenn sie außerhalb der VHG-Zeit liegt, durchaus als zusätzli-
ches Angebot der Schule gesehen werden, in dessen Rahmen MAE-Kräfte eingesetzt werden 
können. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass die Frage: “Liegt bei den angegebenen Ar-
beitsinhalten Zusätzlichkeit vor?“ an der entsprechenden Schule konkret überprüft werden 
muss. 
 
Hieraus ergibt sich aber auch die Notwendigkeit der detaillierten Information des Personalrats 
über die vorgesehene Arbeitsgelegenheit. Denn nur auf diese Weise ist eine Überprüfung der 
Zusätzlichkeit möglich. Die Konzentration auf den Charakter der Zusätzlichkeit ergibt sich 
auch aus der Rechtssprechung des Berliner VG zum Mitbestimmungsrecht bei der Eingliede-
rung von MAE-Kräften im Schulbereich.  
 
§ 87 Ziff. 1 Berliner PersVG und Urteil des VG Berlin vom 7.9.05 
 
Die Mitbestimmung fußt auf § 87 Ziff. 1 des Berliner PersVG, wonach dem Personalrat   bei 
der Einstellung von Angestellten und Arbeitern ein Mitbestimmungsrecht zusteht. 
 
Dieses wurde von der Senatsverwaltung bestritten. In dem Urteil des Berliner VG vom 7.9.05 
(VG 60 A 12.05), das inhaltlich dem des VG Mainz vom 24.6.05 (5 K 193/05.MZ) entspricht, 
wurde dem PR das Mitbestimmungsrecht zugesprochen. Allerdings komme dem PR keine 
Mitbestimmung bei der Auswahl der MAE-Kräfte zu, sondern sie betreffe lediglich die Aus-



 9 

wirkung der Eingliederung auf die regulär Beschäftigten. Begründet wird diese Entscheidung 
damit, dass bei dem Mitbestimmungstatbestand Eingliederung in die Dienststelle in hohem 
Maß die kollektiven Interessen der bereits Beschäftigten berührt sind, deren Schutz wesentli-
che Aufgabe des Personalrats ist. Außerdem sieht das Gericht  - trotz der außenwirksamen 
Entscheidung des Job-Centers und dem verpflichtenden Abschluss einer Eingliederungsver-
einbarung – in Bezug auf die konkrete Arbeitserledigung ein vorrangiges Weisungsrecht der 
Dienststelle. 
 
Schließlich wird mit Verweis auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
26.01.00 (Az 6 P 2/99) auf die Reduzierung des Umfangs möglicher Einwendung des Perso-
nalrats, die dieser im Rahmen des Mitbestimmungsvorgangs geltend machen kann, hingewie-
sen. 
 
Nach diesem Urteil des BVerwG müssen sich die Einwendungen auf die Frage konzentrieren, 
inwieweit der Einsatz von Beschäftigten, die zusätzliche Arbeit leisten, die kollektiven Inte-
ressen der Beschäftigten berühren: „Werden die Voraussetzungen für die ‚Zusätzlichkeit’ der 
Arbeit von der Dienststelle nicht eingehalten, so ist mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen der dort regulär Beschäftigten zu rechnen.“ 
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III.  Inhalte der Mitbestimmungsvorlage 

Der Paragraph 79 (1) Berliner PersVG sagt eindeutig aus: 
 
„Soweit die Maßnahme der Mitbestimmung der Personalvertretung unterliegt, bedarf sie der 
vorherigen Zustimmung.“ 
 
Eine Beteiligung des Personalrats erst nach Aufnahme der Tätigkeit durch die MAE-Kraft 
stellt also einen eindeutigen Bruch der Mitbestimmung dar, den der Personalrat gerichtlich 
feststellen lassen kann. 
 
In § 79 Abs. 2 Berliner PersVG wird die Dienststelle verpflichtet, die Personalvertretung 
von der beabsichtigten Maßnahme zu unterrichten und deren Zustimmung zu beantragen. Die 
Unterrichtung muss „so umfassend sein, dass der Personalvertretung alle entscheidenden 
Gesichtspunkte zur Kenntnis gelangen, die für die Ausübung des Mitbestimmungsrechtes 
von Bedeutung sein können. (BVerwG vom 26.1.1994, PersR 1994, S. 213) Die konkret bean-
tragte Maßnahme bestimmt daher den Umfang der notwendigen Unterrichtung.“ (Germel-
mann/Binkert, PersVG Berlin, Kommentar für die Praxis, 2. Aufl. 2002, S. 528) 
 
Da der Personalrat bei seiner Entscheidung die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der in der 
Dienststelle bereits Beschäftigten sowie die rechtlichen Voraussetzungen, hier vor allem den 
Charakter der Zusätzlichkeit, überprüfen muss, ergeben sich aus diesen Aufgaben auch die 
notwendigen Informationen.  
 
Wir haben in der folgenden Auflistung die Informationen nicht in wichtige, besonders wichti-
ge oder weniger wichtige unterteilt. Ob ein Personalrat alle Informationen einfordert oder die 
eine oder andere für verzichtbar hält, hängt von dem einzelnen Vorgang ab, über den er zu 
entscheiden hat. Allerdings sollte auf eine abschließende Auflistung der Arbeitsinhalte 
und die Angaben zur Dauer der Maßnahme sowie zur wöchentlichen und täglichen Ver-
teilung der Arbeitszeit auf keinen Fall verzichtet werden.  
 
Im Übrigen haben wir uns bemüht, aus den rechtlichen Grundlagen, die einen Anspruch auf 
die jeweilige Information begründen, entsprechende Zitate beizufügen bzw. auf sie zu verwei-
sen. 
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1. Allgemeines 

a) MAE-Kräfte werden durch die Schulleitung eingegliedert 
b) Alle Maßnahmen sind dem Personalrat vorzulegen.  
c) Mitbestimmungsvorlage erfolgt durch die Dienststellenleitung 

 

1. a) MAE-Kräfte werden durch die Schulleitung eingegliedert 
 
Der Sachverhalt ist unstrittig, wird er doch eindeutig im entsprechenden RS von SenBJS be-
schrieben: 
 
„Vor Arbeitsaufnahme in der Beschäftigungsstelle soll ein persönliches Gespräch mit der/dem 
Leiter/in der Einrichtung stattfinden. Ggf. können vorgeschlagene Arbeitslose abgelehnt wer-
den, wenn eine persönliche oder fachliche Eignung für die in der Einrichtung zu leistende 
Beschäftigung nicht gegeben ist. (...) 
Zwischen dem Träger und der verantwortlichen Leitung soll eine Vereinbarung über die von 
den ausgewählten Personen durchzuführenden Aufgaben, den Einsatzzeitraum sowie den Um-
fang der Beschäftigung geschlossen werden. (...) Der jeweiligen Einrichtung obliegt in Ab-
sprache mit dem Maßnahmeträger die tägliche Anleitung, Einweisung und Kontrolle der Teil-
nehmer/innen vor Ort sowie die Erstellung eines Tätigkeitsnachweises.“ (RS Schule Nr. 36 / 
Jugend Nr.1/2005 vom 22.03.2005, S. 3) 
 

1. b) Alle Maßnahmen sind dem Personalrat vorzulegen 
 
Es liegt zwar kein Arbeitsverhältnis vor. „Jedoch ist in den vorliegenden Fällen von einem 
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis eigener Art auszugehen. Zwar obliegt die grund-
sätzliche Entscheidung über die Art der Arbeit nicht der Dispositionsbefugnis des Begünstig-
ten und des Trägers der Maßnahme. Diese Entscheidung ist in einem Rechtsverhältnis eigener 
Art zwischen dem Maßnahmeträger und dem Leistungsträger bereits gefallen. Die Ausgestal-
tung der Zusatzarbeiten im Einzelfall lässt jedoch dem Begünstigten und dem Maßnahmeträ-
ger noch Raum für Regelungen im Einzelfall, wie etwa Einsatzort, Verteilung der Arbeitszeit 
und der Arbeitsinhalte. Entsprechende Regelungen kommen einem arbeitsvertraglichen Ver-
hältnis sehr nahe. Auch die entsprechende Anwendung der Vorschriften über den Arbeits-
schutz und des Bundesurlaubsgesetzes sowie der Haftungsbeschränkungen, wie sie zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II), begründen ein Mindest-
maß an Rechtsbeziehungen zwischen dem Begünstigten und dem Maßnahmeträger. 
 
Aus diesem Rechtsverhältnis gründen sich einerseits die Weisungsbefugnis des Dienststellen-
leiters, die der Beteiligte in der Anhörung eingeräumt hat, andererseits die Schutzpflicht ge-
genüber den Beschäftigten. 
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In tatsächlicher Hinsicht spricht regelmäßig für eine Eingliederung in die Dienststelle, wenn 
Daueraufgaben der Dienststelle wahrgenommen werden sollen, es sich insbesondere ihrer Art 
und Zielsetzung nach um Aufgaben handelt, die so auch den bereits in der Dienststelle tätigen 
Mitarbeitern obliegen. Dies gilt zumal dann, wenn dadurch auch räumliche und sachliche Be-
rührungspunkte bei der Arbeit entstehen. 
 
(...) Das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Nr. 1 PersVG ist nicht ausgeschlossen, wenn Teile 
der Eingliederungsentscheidung, wie etwa die Auswahl der Personen, der Mitbestimmung des 
Personalrats entzogen sind, weil außenwirksame Entscheidungen des Leistungsträgers vorlie-
gen.“ (aus: Urteil des VG Berlin vom 7.9.05, VG 60 A 12.05) 
 
Zuständigkeiten im Bereich Hausmeister: 
 
Während bei den zentral verwalteten und berufsbildenden Schulen (zbS) auch die MAE-
Kräfte, die als Hilfe im Bereich der Hausmeister eingesetzt werden sollen, dem PR zbS zur 
Mitbestimmung vorgelegt werden müssen, ist dies bei den PR der LehrerInnen und Erziehe-
rInnen im allgemeinbildenden Schulbereich nicht der Fall. Hier fallen diese Eingliederungs-
maßnahmen in den Zuständigkeitsbereich des Personalrats im Bezirksamt.  
 

1. c) Mitbestimmungsvorlage erfolgt durch die Dienststellenleitung 
 
Diese Zuständigkeit ergibt sich aus der Stellung der regionalen Dienststellenleitung nach § 79 
(2) Berliner PersVG i.V. mit § 9 (1) Berliner PersVG. Entsprechend korrigiert SenBJS seine 
Position mit Schreiben vom 16.12.2005, in dem es u.a. heißt: „In Umsetzung der rechtskräfti-
gen Entscheidung des VG Berlin bitte ich in Abänderung des RS „Schule Nr. 36 / Jugend Nr. 
1/2005“ vom 22.3.2005 – I A/III C 2 -, Tz. 3. Verfahren, S. 4, die Dienststellenleiter/innen der 
Außenstellen vor dem Einsatz von MAE-Kräften den zuständigen Personalrat gemäß § 87 Nr. 
1 PersVG zu beteiligen.“ 
 
Die Vorlage muss dem PR mindestens 14 Tage vor dem vorgesehenen Termin der geplanten 
Arbeitsaufnahme an der Schule vorgelegt werden, damit dieser seine nach § 79 Berl. PersVG 
zustehende Beratungsfrist wahrnehmen kann. 
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2. Persönliche Eignung der MAE-Kraft 

a) Zeitpunkt des Vorstellungsgespräches in der Schule 
b) Persönliche Voraussetzungen der MAE-Kräfte 
c) Arbeitszeit 
d) Einsatzort 
e) Arbeitsinhalte 
f) Modalitäten der Einarbeitung 
g) Weisungsbefugnis 

 

2. a) Zeitpunkt des Vorstellungsgespräches in der Schule 
 
Nach RS Schule Nr. 36 / Jugend Nr. 1/2005 soll der/die Schuleiter/in „vor Arbeitsaufnahme 
in der Beschäftigungsstelle“ ein persönliches Gespräch mit der MAE-Kraft führen. Die ent-
sprechende Passage aus dem RS ist unter 1 a) wiedergegeben. 
Es geht nicht um die Inhalte, sondern um die Frage, ob das Gespräch stattgefunden hat. 
 

2. b) Persönliche Voraussetzungen der MAE-Kräfte 

- Führungszeugnis und evtl. Gesundheitszeugnis 
- bisherige Qualifikation 
- begleitende Qualifikation 

 
Das Erfordernis eines polizeilichen Führungszeugnisses ergibt sich aus RS Schule Nr. 36. 
Hier heißt es u. a.: „Für Tätigkeiten, bei denen unmittelbare Kontakte mit Kindern und Ju-
gendlichen entstehen, dürfen keine einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getretene Perso-
nen eingesetzt werden. (Einschlägige Vorstrafen sind solche nach den §§ 171, 174 bis 174c, 
176 bis 181, 182 bis 184e oder 225 StGB.)“ 
 
Der Nachweis eines Gesundheitszeugnisses leitet sich aus Abschnitt 6 des Infektionsschutz-
gesetzes ab (Anlage). Wenn MAE-Kräfte im Bereich der Essenszubereitung, -ausgabe oder -
einnahme eingesetzt werden sollen, dann ist der Nachweis obligatorisch notwendig. 
 
Die Frage nach den bisherigen Qualifikationen und der vom Maßnahmeträger vorzuneh-
menden begleitenden Qualifikation (die im inhaltlichen Zusammenhang mit dem MAE-
Einsatz stehen soll) der MAE-Kraft ermöglicht dem PR einen Einblick, ob die Person nicht zu 
einer Belastung der in der Einrichtung Beschäftigten wird und damit deren Interessen negativ 
berührt. Damit wird aber eine entscheidende Grundlage für das Mitbestimmungsrecht des PR 
bei der Eingliederung von MAE-Kräften berührt: “Im Vordergrund des Mitbestimmungstat-
bestandes steht nicht die Gestaltung des individuellen Arbeitsvertrages, sondern der kollektive 
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Schutz der in der Dienststelle bereits tätigen Beschäftigten und ihre dabei zu berücksichtigen-
den Interessen. Bei Beschäftigungen, wie sie durch § 16 SGB II vorgesehen sind, können zur 
Erwerbstätigkeit derjenigen, die bereits in der Dienststelle beschäftigt sind, vielfältige Berüh-
rungspunkte entstehen, etwa bei der Beaufsichtigung, Anleitung und Koordinierung sonstiger 
Tätigkeiten der Beschäftigten.“ (aus: Urteil VG Mainz vom 24.6.05 - 5 K 193/05.MZ) 
 
Außerdem ermöglicht die Verbindung von Qualifikationen der MAE-Kraft und Arbeitsinhal-
ten der Maßnahme dem PR eine Einschätzung, ob die gesetzliche Vorgabe der „arbeits-
marktpolitischen Zweckmäßigkeit“ tatsächlich gegeben ist. Diese wird in der „Arbeitshil-
fe zur Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten“, hrsg. von der Zentrale der BA, Nürnberg, 
2.9.2005, unter B 6.4 folgendermaßen bestimmt: 
 
„Im Hinblick auf die Erfordernisse des regionalen Arbeitsmarktes sollten Zusatzjobs für er-
werbsfähige Hilfsbedürftige 

- Hilfe zur Aufnahme einer Beschäftigung oder Ausbildung bieten (Verbesserung der 
individuellen Verwertbarkeit am Arbeits-/Ausbildungsmarkt), 

- eine zeitlich befristete Beschäftigung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen vorsehen, 
- die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten unterstützen, 
- möglichst hohe Flexibilität hinsichtlich der persönlichen Entwicklung ermöglichen (z. 

B. Wechsel von einer Arbeitsgelegenheit in eine andere), 
- teilweise zur Prüfung der Arbeitsbereitschaft geeignet sein (Grundsatz des Forderns) 
- Erkenntnisse zur Erwerbsfähigkeit liefern, 
- Anreize für die Aufnahme regulärer Beschäftigung bieten.“ 

 
Eine Argumentationslinie für eine Nichtzustimmung des PR, die dem juristischen 
Grundsatz der Beachtlichkeit standhält, lässt sich aus dem Bedingungsgefüge der „ar-
beitsmarktpolitischen Zweckmäßigkeit“ kaum entwickeln, da einer der Aspekte nahezu 
immer als gegeben angesehen wird.  
 
Allerdings gibt es eine Ausnahme: Ein dauerhafter Einsatz in 1-Euro-Jobs ist eindeutig 
unzulässig.   
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2. c) Arbeitszeit 

- Beginn und Ende der Maßnahme (Dauer) 
- Urlaub, zeitliche Lage  
- wöchentliche und tägliche Verteilung 

 
Diese Informationen sind für den PR notwendig um zu überprüfen, ob die angegebenen Ar-
beitsinhalte in der angegebenen Arbeitszeit durchgeführt werden können.   
Hierbei ist auch auf die Arbeitsinhalte während der Schulferien zu achten. 
 

2. d) Einsatzort 

- konkrete Angabe (z. B. auch Filiale) 
 
Auch aus dieser Information kann der PR u.U. Rückschlüsse ziehen, ob die angegebenen Ar-
beitsinhalte an diesem Einsatzort überhaupt durchführbar sind. 
 

2. e) Arbeitsinhalte 

I. Allgemeine Bezeichnung des Aufgabenfeldes 
II.  Die detaillierte, abschließende Aufzählung aller Arbeitsinhalte 

 
 

I. Allgemeine Bezeichnung des Aufgabenfeldes:  
 
Bereits hieraus lässt sich in Einzelfällen ein Rückschluss auf die Zulässigkeit der Maßnahme 
schließen, z. B. bei Sekretariatsarbeiten an Schulen. Diese sind nach Aussage der Regional-
direktion der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg kein zulässiges Tätigkeitsfeld 
für MAE-Kräfte. In einem Schreiben der BA an die GEW BERLIN vom 22. April 2005 
(Gesch. Zeich.: 124 - II 1205.2) heißt es u.a.: 
 
„Als zusätzlich sind Tätigkeiten anzusehen, wenn sie ohne Förderung nicht, nicht in diesem 
Umfang oder zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Arbeiten, die auf Grund ei-
ner rechtlichen Verpflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne 
Förderung voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt werden. 
 
Insoweit erfüllen Tätigkeiten als Schulsekretärinnen nicht das Merkmal der Zusätzlichkeit 
und sind daher nicht förderungsfähig. Sofern Anträge für derartige Tätigkeiten gestellt wür-
den, wären diese abzulehnen. 
 
Sollten Zusatzjobkräfte, die andere zusätzliche Aufgaben in Schulen wahrnehmen, mit ande-
ren als den bewilligten und als zusätzlich anerkannten Aufgaben (z. B. als Sekretärin) betraut 
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werden, läge ein maßnahmefremder Einsatz vor, der entsprechende Sanktionen (z. B. Abmah-
nung, ergänzende Auflagen, teilweise oder vollständige Rückforderung, Abbruch der Maß-
nahme) zur Folge hätte. Die Maßnahmeträger werden auch mit der Bewilligung des Antrags 
auf Förderung von Zusatzjobs verpflichtet, zugewiesene erwerbsfähige Hilfebedürftige nur im 
Rahmen der bewilligten und im Förderantrag näher beschriebenen Zusatzjobs zu beschäfti-
gen.“ 
 
Gleiches gilt für den schulischen Einsatz im Rahmen von Reinigungsleistungen. Auch der 
Bereich der Schulreinigung ist kein im Rahmen von MAE-Maßnahmen zulässiges Tätig-
keitsfeld. So heißt es in „Gemeinsamer Leitfaden der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit 
und Frauen und der Bundesanstalt für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg zur 
Prüfung von Antragseingängen für Zusatzjobs“: 
 
„Zu B 6.1 Öffentliches Interesse/Gemeinnützigkeit: 
Mit Schreiben vom 22.10.2004 hat das BMWA dargelegt, dass Reinigungsleistungen regel-
mäßig nicht im öffentlichen Interesse liegen, weil sie in erster Linie der Einrichtung selbst 
zugute kommen. Sie sind auch nicht zusätzlich, weil sie im Grundsatz immer und regelmäßig 
anfallen. Dieses Schreiben wurde am 05.01.2005 über die Geschäftsführung der Agenturen 
für Arbeit an die ArGen weitergeleitet. 
Insoweit sind auch ‚zusätzliche’ Reinigungsarbeiten, die über dem normalen Reinigungsinter-
vall hinaus durchgeführt werden sollen, nicht als Zusatzjobs förderungsfähig.“ 
 

II.  Die detaillierte abschließende Aufzählung aller Arbeitsinhalte  
 
stellt die Grundlage zur Überprüfung der Zusätzlichkeit dar und ist daher wesentliches In-
strument zur Feststellung, ob die Interessen der Beschäftigten durch die Maßnahme negativ 
berührt werden. „Werden zum Beispiel Voraussetzungen für die ‚Zusätzlichkeit’ der Arbeit 
von der Dienststelle nicht eingehalten, ist mit erheblichen Auswirkungen auf die Arbeitsbe-
dingungen der regulär Beschäftigten zu rechnen, z. B. Entziehung von Arbeitsfeldern, Zuwei-
sung neuer Tätigkeitsbereiche, Absehen von erforderlichen Neueinstellungen. Damit werden 
die kollektiven Interessen der bereits Beschäftigten in gleicher Weise berührt wie bei einer 
herkömmlichen Einstellung.“ (aus: Urteil VG Mainz vom 24.6.05)  
 
Hinsichtlich der Auflistung der Arbeitsinhalte können sich die Dienststellenleitungen nicht 
herausreden, über diese nicht zu verfügen. Gemäß Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 
18.7.05 (S 37 AS 4801/05 ER) hat das Job-Center als „Leistungsträger vor Antritt der Maß-
nahme sicherzustellen, dass die auszuübenden Tätigkeiten ausschließlich zusätzlich und ge-
meinnützig sind. Dazu ist zwingend erforderlich, dass die Behörde, nicht der Maßnahmeträ-
ger, eindeutig und verbindlich die Arbeitsinhalte, die genaue wöchentliche Arbeitszeit und 
Arbeitsverteilung, die Höhe der MAE sowie die Dauer der Maßnahme festlegt. Fehlt es hier-
an, kann die wegen Unbestimmtheit bestehende Rechtswidrigkeit der Arbeitsgelegenheit nicht 
mit späteren Präzisierungen geheilt werden.“ Allerdings lässt das Gericht auch zu, dass der 
Maßnahmeträger einen Einsatzplan für die Maßnahme erstellt, der eine Beurteilung gewähr-
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leisten muss, „ob die Arbeitsgelegenheit wirklich nur zusätzliche, gemeinnützige und ar-
beitsmarktpolitisch sinnvolle Tätigkeiten beinhaltet.“ Ist ein solches Prüfverfahren nicht mög-
lich, kommt das Gericht zu dem Schluss, dass „der jederzeitige und in jedem Arbeitsbereich 
nachkontrollierbar zu haltende Inhalt einer Arbeitsgelegenheit preisgegeben“ würde.  
 
Aus diesem Grund wird in der „Arbeitshilfe zur Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten“ der 
BA vom 02.09.05 unter Abschnitt B 6.4 (Konkrete Maßnahmebeschreibung / Hinreichende 
Bestimmtheit) der Maßnahmeträger auf die Bedeutung einer präzisen Beschreibung hinge-
wiesen: 
 
„Zur Sicherstellung einer rechtssicheren Bewilligung / Vereinbarung und passgenauen Zu-
weisung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen empfiehlt es sich, dass der Träger die Zusatz-
jobs konkret und ausführlich beschreibt (z. B. Anzahl, Beginn und Dauer, Einsatzorte, Um-
fang und Verteilung der Arbeitszeit, Arbeitsinhalte, ggf. Betreuung /  Qualifizierung).“ 

 

2. f) Modalitäten der Einarbeitung 

- wie lange 
- durch wen 
- Inhalte 

 
Dieser Komplex berührt unmittelbar die Einsatzfähigkeit der MAE-Kraft und damit das kol-
lektive Interesse der in der Dienststelle Beschäftigten, wie auch die Belastung des/der zur 
Einarbeitung vorgesehenen Kollegen/in. (Rechtsgrundlage s. o.) 
 

2. g) Weisungsbefugnis 

- zugeordnet wem ... 
- Weisung durch ... 

 
Dazu verweisen wir auf die Schreiben SenBJS vom 16.12.05 zur Korrektur der Rechtsposition 
bzgl. Mitbestimmung sowie auf die RS Schule NR 36/Jugend Nr. 1/2005, in dem es u. a. 
heißt: „Der jeweiligen Einrichtung obliegt in Absprache mit dem Maßnahmeträger die tägli-
che Anleitung, Einweisung und Kontrolle der Teilnehmer/innen vor Ort sowie die Erstellung 
eines Tätigkeitsnachweises.“ 
 

3. Wahrnehmung des Mitbestimmungsrechtes nur auf der Grundlage aus-
reichender Informationen 

 
Zur Vermeidung von Rechtsverlusten empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Wenn ent-
scheidende Informationen fehlen, verweigert der PR der Vorlage seine Zustimmung mit dem 
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Verweis auf die jeweils fehlenden Informationen. Als Beispiele empfehlen wir die Schreiben 
der PR Marzahn-Hellersdorf und Neukölln im Anhang. 
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IV.  Beispiele für die Überprüfung der Zusätzlichkeit bei typi-
schen Aufgabenfeldern von MAE-Kräften 

 
Im Folgenden haben wir diejenigen Arbeitsinhalte, die im Jahr 2005 am häufigsten im Rah-
men von MAE-Zuweisungen an Schulen vorkamen, aufgegriffen und sie entsprechend dem 
zentralen Kriterium auf ihren Charakter der Zusätzlichkeit hin überprüft. Dabei ist es nicht 
verwunderlich, wenn ein Großteil der angeführten Aufgabenfelder der „Positivliste“ ent-
nommen ist, die von der Handwerkskammer Berlin, der IHK Berlin, der Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Ar-
beit und Frauen und der Vereinigung der Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg 
e.V. unterzeichnet wurde. Diese Liste führt Arbeitsinhalte auf, die aus Sicht der Unterzeichner 
unter erwerbswirtschaftlichen Gesichtspunkten als unbedenklich angesehen werden. Es 
geht hier also nur um die Frage, ob bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Interesse liegen. 
Denn nach § 261 Abs. 4 SGB III liegen „Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirt-
schaftlichen Interessen (...) dient, (...) nicht im öffentlichen Interesse.“ Die Frage, ob es sich 
dabei auch um Tätigkeiten handelt, die nach § 261 Abs. 3 SGB III als zusätzlich anzusehen 
sind, wird hier nicht behandelt. 
 
Obwohl die GEW immer wieder auf die Rechtswidrigkeit vieler Arbeitsgelegenheiten in Ber-
liner Bildungseinrichtungen hingewiesen hat, wurde nur in Ausnahmefällen von den Job-
Centern reagiert. Vielmehr wurde immer wieder auf die Positivliste als verbindlich anzuse-
hende Vorgabe hingewiesen, nach der die Maßnahmen als rechtlich einwandfrei anzusehen 
seien.  
 

1. Unterstützung bei der Umsetzung des Medienkonzepts wie z. B. zusätzliche EDV-
Angebote für Schülerinnen und Schüler, Hilfe beim Erwerb des „Medienpasses“ und 
des „Internetführerscheins“; Pflege der Computertechnik incl. Software, Erstellen der 
Schulhomepage 

 
Jeglicher Einsatz im Rahmen von Pflicht- und Wahlpflichtunterricht  widerspricht dem 
Grundsatz, dass „keine Arbeiten von Zusatzjobkräften ausgeführt werden, die von Planstel-
leninhabern üblicherweise durchgeführt werden“ (siehe Gemeinsamer Leitfaden..., S....). An-
ders sieht dies im Rahmen von AGs aus, die zwar von MAE-Kräften nicht eigenständig ange-
boten, aber in denen sie ergänzend zur verantwortlichen Lehrkraft eingesetzt werden können. 
 
Im Zusammenhang mit den zur Verwaltung des Schulbetriebes eingesetzten Computer ist 
eine Wartung schon aus Datenschutz rechtlichen Gründen abzulehnen, da die Wartung den 
Zugriff auf sensible Daten zulässt. 
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Die Pflege der Computertechnik ist eindeutig keine zusätzliche Tätigkeit. Wenn eine Schule 
mit derartigen Lehr- und Lernmittel ausgestattet ist und diese als solche einsetzt (vor allem, 
wenn dies auf Grundlage von Rahmen- und/oder Lehrplänen geschieht), muss die Schule 
auch personell (dies kann auch über den Einsatz von Fremdfirmen zwecks Wartung gewähr-
leistet sein) so ausgestattet sein, dass diese im vorgesehenen Maße einsetzbar sind. Die Orga-
nisationsrichtlinien beinhalten deshalb für die IT-Betreuung an den Schulen ein Stundenkon-
tingent. (z. B. Org.-Richtl. 2005/06 unter Punkt 3.5 – 490 Stunden). Hinzu kommt, dass der 
Senat über die Bezirksämter zum Einsatz von Fachkräften für die Computer-Betreuung Gel-
der zur Verfügung stellt. 
 
Bei dem Tätigkeitsfeld Erstellung der Schulhomepage ist entscheidend, ob die Schule mitt-
lerweile zur Erstellung einer Homepage verpflichtet ist. Solange das nicht der Fall ist, bleibt 
im Rahmen der Anweisung des Schulleiters, der auch für die inhaltliche und formale Gestal-
tung der Homepage verantwortlich zeichnet, die Arbeit an der Erstellung eine zusätzliche Tä-
tigkeit.  
 

2. Unterstützung bei der Erziehung zur ökologischen Nachhaltigkeit wie z. B. Schulhof- 
und Schulgartengestaltung, Ansprechpartner für Umwelt 

 
Erziehung zur ökologischen Nachhaltigkeit ist nach § 3 Ziff. 5 SchulG im Rahmen der Bil-
dungs- und Erziehungsziele eine Kernaufgabe der Berliner Schule, deren Wahrnehmung fä-
cherübergreifend zwingend zur Pflichtaufgabe des pädagogischen Personals der Schule ge-
hört. Die Bedeutung, die der erzieherischen Tätigkeit beigemessen wird, kommt auch in dem 
Anforderungsprofil der AV Lehrerbeurteilung  für eine Lehrkraft an Schulen zum Aus-
druck. Hier wird in der Gewichtung als unabdingbares Anforderungsmerkmal angeführt: “Die 
Lehrkraft lässt durch ihr Verhalten erkennen, dass sie die Aufgabe der Erziehung der Schü-
ler/innen als wichtigen Bestandteil der eigenen Berufstätigkeit wahrnimmt.“ 
 
Hinzu kommt, dass im Rahmenplan des Faches Naturwissenschaften die Umwelterziehung 
einen gewichtigen Stellenwert einnimmt. Hier ist auch die Arbeit im Schulgarten als prakti-
sche Anwendung eingegliedert. Dieser Themenbereich lässt demnach keinen Raum für den 
Einsatz von MAE-Kräften. 
 
Die Schulhofgestaltung obliegt vom Grundsatz her dem Schulträger, sprich dem Bezirksamt. 
Spielgeräte und ihr Aufbau unterliegen strengen Sicherheitsvorschriften und müssen von 
Fachkräften aufgestellt werden. Sollte die Schulhofgestaltung im Rahmen von Projektunter-
richt erfolgen, so ist dies wiederum Teil der Pflichtaufgaben des pädagogischen Personals 
(Aufbau von Spielgeräten s. o.). Anders sieht das aus, wenn es eine AG zur Schulhofgestal-
tung und/oder zum Schulgarten gibt, die von einem Mitglied des pädagogischen Personals 
geleitet wird, oder eine entsprechende Elterninitiative existiert. Hier ist die Zusätzlichkeit nur 
schwer von der Hand zu weisen. 
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3. Durchführung zusätzlicher thematischer Projekte zur Ergänzung des Unterrichts oder 
im Rahmen von Ganztagsangeboten wie z. B. Gesundheitserziehung, Verkehrserzie-
hung, Sport, Kunst und Kultur, Theaterarbeit, Schülerzeitung 

 
Hier ist zu prüfen, ob die Projekte als Bestandteil des Schulprofils anzusehen sind und damit 
ihre Wahrnehmung zu den Pflichtaufgaben des schulischen Personals gehört. Bei kontinuier-
lichen Angeboten im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist das mit Sicherheit in der Mehrzahl 
der Fälle zu bejahen. Auch hier ist das Schulprofil als Element der besonderen Gewichtung zu 
beachten. 
 

4. Unterstützung bei Aufgaben der Lehrkräfte wie z. B. Aufsicht, Busbegleitung, Beglei-
tung bei Wandertagen, Schulwegbegleitung (Schule – Hort, Schule – Bushaltestelle) 

 
Aufgaben von Lehrkräften können nur von Lehrkräften wahrgenommen werden. Eine Unter-
stützung bei den Aufgaben von Lehrkräften kann es in der aufgezählten Weise nicht geben. 
So ist z.B. der Bereich Aufsicht in § 67 SchulG als Aufgabe von Lehrkräften und pädagogi-
schen Beschäftigten einer Schule genannt und kann somit grundsätzlich nicht an MAE-Kräfte 
übertragen werden, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Beauftragung durch die Schullei-
tung gem. AV Aufsicht, Abschnitt 2, Ziff. 3 vor. 
 
Als zusätzlich muss die Organisation der Schulwegbegleitung durch eine Schule angesehen 
werden, die außerhalb der Betreuungszeiten liegt. (AV Aufsicht, Abs. 2, Ziff. 7) 
 

5. Zusätzliche Hausaufgabenbetreuung 

 
Wird Hausaufgabenbetreuung im Rahmen des Ganztagsbetriebes kontinuierlich angeboten, 
so ist die Zusätzlichkeit nicht gegeben. Sie geht mit dem offiziellen Angebot in die Pflicht-
aufgaben des pädagogischen Personals der Schule ein. So wird im „Leitbild für die offene 
Ganztagsschule“ (Drucksache Nr. 15/2005) im Rahmen einer Aufzählung von möglichen 
Aufgaben der Erzieher/innen die „Schul-/Hausaufgabenbetreuung“ angeführt (S. 27). Im An-
hang des Leitbildes wird unter dem Stichwort „Schul-/Hausaufgabenbetreuung“ ausgeführt: 
 
„Wenn Kinder üben oder Hausaufgaben erledigen, benötigen sie fachkompetente Begleitung 
bei der Entwicklung von Lernkompetenz. Eine enge Kooperation von Lehrkräften und Erzie-
herinnen ist daher unverzichtbar. 
 
Individuelle Förderung und Hausaufgabenbetreuung sowie Angebote zur Entwicklung von 
Selbst- und Sozialkompetenz setzen didaktisch-methodisch qualifizierte Settings voraus, die 
eine lernförderliche Unterstützung für jedes Kind sicherstellen. Ein Lernen des Lernens will 
nicht nur beaufsichtigt, sondern muss qualifiziert angeleitet und begleitet werden.“ (ebenda, 
S. 53 f.) 
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Anders sieht dies bei einer Halbtagsschule aus. Hier ist das Angebot einer Hausaufgabenhilfe 
nach Schulschluss sicherlich als zusätzlich anzusehen. 
 

6. Unterstützung im Bereich Sozialarbeit an Schulen 

 
An Gesamtschulen und zukünftig auch an Hauptschulen  existieren Sozialarbeiterstellen. Hier 
ist eindeutig, dass die Durchführung schulischer Sozialarbeit als Pflichtaufgabe dieser Plan-
stelleninhaber anzusehen ist. Dem Kriterium der Zusätzlichkeit ist daher der Boden entzogen.  
Darüber hinaus ist darauf zu achten, ob in Schulen Schulstationen oder ähnliche Einrichtun-
gen einer Schulsozialarbeit vorhanden sind. Gerade angesichts der ständigen Unsicherheit, ob 
diese Einrichtungen weitergeführt werden, ist hier die Bedrohung von Arbeitsplätzen durch 
den Einsatz von Zusatzkräften besonders groß. 
 
Aber auch im Hinblick auf die Schulen, die über diese Stellen oder spezielle Einrichtungen 
nicht verfügen, gehört die Schulsozialarbeit zum originären schulischen Kernaufgabenbe-
reich. In § 5 SchulG wird die Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe gefordert so-
wie die Möglichkeit eröffnet, Vereinbarungen zur engen Verzahnung von Schule und Jugend-
hilfeträgern abzuschließen, um über diesen Weg Schulsozialarbeit in den Schulbetrieb zu in-
tegrieren. Während von Seiten der Schule das pädagogische Personal diese Kooperation 
wahrnimmt und damit die personelle und konzeptionelle Kontinuität sicher stellt, wird das 
von Seiten des außerschulischen Trägers durch sein fest angestelltes Personal gewährleistet. 
MAE-Kräfte an der Schule erschweren zum einen die Kooperation, die auf Grundlage einer 
kontinuierlichen konzeptionellen Entwicklung beruht, und übernehmen zum anderen Aufga-
bentätigkeiten des fest beschäftigten Personals. 
 

7. Aufbau von Beständen in Schulbibliotheken, Einrichtung von Schulbörsen, Hilfestel-
lung bei der Bestandspflege in Schul- und Schülerbibliotheken und in Schulmediothe-
ken 

 
Unter Schulbibliothek kann Unterschiedliches verstanden werden. Handelt es sich hier um 
den Lehrbuchbestand der Schule? Existieren in den Bibliotheksräumen Schülerarbeitsplätze? 
Wird auch Einzelausleihe vorgenommen? Oder handelt es sich um eine Schülerbibliothek, die 
zur Privatlektüre eingerichtet wurde? 
 
Der Aufbau einer Bibliothek mit Lehrbuchbestand kann nicht als zusätzlich angesehen wer-
den. Hier geht es um Unterricht und Erziehung. Auf der Grundlage von Rahmen- und Lehr-
plänen sowie Konferenzbeschlüssen ist der Bestand der Bibliothek aufgebaut worden und 
wird auch entsprechend erweitert. 
 
Auch der Einsatz zur Wartung und Reparatur der technischen Medien (Video- und Audio-
technik) ist nicht als zusätzliche Tätigkeit anzusehen. Der regelmäßige, ordnungsgemäße Ein-
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satz der Medien darf nicht von Zusatzjobs abhängig sein, sondern muss durch reguläres Per-
sonal und/oder ausfinanzierten Verträgen mit Fremdfirmen gewährleistet sein. 
 
Als zusätzlich kann sicherlich die Übernahme der Ausgabe und Rücknahme der Bücher ange-
sehen werden. 
 
Gleiches gilt für die Reinigung von Büchern und ihre Sanierung durch kleinere Restaurations-
arbeiten. Ebenso gilt dies für das Überspielen von Filmen auf DVD. 
 
Die Einrichtung einer Schülerbücherei zwecks privater Nutzung ist in der Regel eine zusätzli-
che Tätigkeit, es sei denn sie existiert als Einrichtung der Schulsozialarbeit und wird von ihr 
auch konzeptionell betreut. 
 
Die Zusätzlichkeit bei der Einrichtung von Schulbörsen ist als Grenzfall anzusehen. Sicher-
lich lässt sie sich auch in den Aufgabenkatalog der Erzieher/innen einordnen, wenn hier von 
Betreuung im Rahmen gebundener und ungebundener Freizeit die Rede ist. Hier muss der 
Personalrat die konkrete Praxis der Einzelschule in Erfahrung bringen. 
 

8. Unterstützung bei der Organisation, technischen Bereitstellung und im Umgang mit 
Lehrmaterialien (Wartung und Vorbereitung), Anfertigung von Unterrichtsmitteln (Fo-
lien etc.) 

 
Bei diesen Arbeitsinhalten werden eindeutig die Aufgaben von Planstellen, die es in der Ver-
gangenheit gab, als zusätzlich deklariert. Laboranten/innen, Medienwarte und Drucker/innen 
werden hier durch MAE-Kräfte ersetzt. Grundsätzlich gehören diese Aufgaben zur Pflichtauf-
gabe des pädagogischen Personals, das selbstverständlich im Rahmen seiner eigenen pädago-
gischen Verantwortung für die Gestaltung und den Einsatz der Unterrichtsmaterialien im 
Rahmen der Unterrichtsvor- und -nachbereitung verantwortlich ist. 
 
Die Tendenzen zur Neubemessung der Lehrerarbeitszeit mit Hilfe von Faktorenmodellen deu-
ten schon die Problematik an, da ja Vor- und Nachbereitungszeiten in die Faktorenberech-
nung eingehen. Eine Reduzierung dieser Zeiten durch Entlastung über MAE-Kräfte würde zu 
einer Erhöhung der Arbeitszeit in anderen Tätigkeiten im gleichen Faktorenumfang oder 
schlicht zum Abbau von regulären Stellen führen. 
 

9. Unterstützung bei der Vorbereitung von Schulveranstaltungen und –festen 

 
Dieses Tätigkeitsfeld kann im Rahmen der Auflistung von Arbeitsinhalten eines MAE-
Einsatzes lediglich eine Randerscheinung sein. Die Zusätzlichkeit lässt sich bei unter-
stützenden Tätigkeiten nur schwer widerlegen. 
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10. Unterstützung bei der Erweiterung von Freizeitangeboten (im Rahmen von Ganztags-
angeboten oder als Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag) wie z. B. zusätzliche Betreu-
ung von Sport- und Spielangeboten, Organisation von Sportwettkämpfen und Veran-
staltungen, Musikinstrumenten-Unterricht, Chor, Fotoclub, Erste Hilfe, Schülercafé 

 
Sicherlich kann es hier im Rahmen von Halbtagsschulen ein zusätzliches Angebot geben, in 
dem MAE-Kräfte unterstützend tätig sein können. Bei Ganztagsschulen ist diese Zusätzlich-
keit eindeutig nicht gegeben. 
 
Hier sind es neben den Lehrkräften vor allem die Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen, die 
diese Angebote im Rahmen ihrer Pflichtaufgaben planen und durchführen. Ein Blick in das 
„Leitbild für die offene Ganztagsgrundschule“ belegt diese Auffassung: “Erzieherinnen 
und Erzieher beteiligen sich in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Lehrkräften an der 
Gestaltung der VHG und der Ganztagsangebote. Neben allgemeinen Betreuungsaufgaben, die 
sie übernehmen, sind sie Teil der Bildungsarbeit der Schule, wobei diese auch im Bereich der 
basalen Förderung liegt. Der Einsatz der Erzieher/innen erfolgt mit Bezug auf die Bedarfsla-
gen der jeweiligen Lerngruppen, Erzieher/innen fördern und begleiten Bildungsprozesse von 
Kindern und beteiligen sich an der Ausgestaltung der Lernumgebung und des Schullebens. 
(...) Zu berücksichtigen ist, dass alle im Zusammenhang mit Unterricht erfolgenden Tätigkei-
ten der Erzieherinnen und Erzieher in Abstimmung mit den Lehrkräften geschehen.“ (S.17) 
 
In der im Leitbild folgenden Aufzählung der Aufgaben sind die genannten Beispiele alle 
enthalten. Hier eine Auswahl: 

·  Begleitung von Bildungsprozessen einzelner Schüler 

·  Schul-/Hausaufgabenbetreuung 

·  Vorbereitung, Gestaltung, und Durchführung von Projekten 

·  Organisation und Durchführung unterrichtsergänzender Tätigkeiten während der 
Betreuung im Rahmen der VHG außerhalb des Unterrichts 

·  Betreuung von Gruppen 

·  Beaufsichtigung und Betreuung  von Schülern/innen außerhalb des Unterrichts 

·  Organisation und Betreuung von gemeinsamen Mahlzeiten 

·  Betreuung im Rahmen von gebundener und ungebundener Freizeit 

·  Betreuung der Schüler/innen in Ruhezeiten 

·  Freie und angeleitete Spiele mit Kindern und Jungendlichen 

·  Organisation und Durchführung von offenen Angeboten und Neigungsgruppen 

·  Gestaltung von Festen und Feiern 

·  Zusammenarbeit mit außerschulischen Stützsystemen 

·  Entwicklung, Organisation und Durchführung von Aufführungen und Ausstellungen 
im außerunterrichtlichen Bereich. 
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11. Unterstützung bei Projekten zum Abbau von Hemmschwellen der Jugendlichen im 
Umgang mit Institutionen und Behörden wie Jugendamt, Volkshochschulen, Arbeits-
agenturen 

 
Derartige Projekte müssen Bestandteil des Schulprogramms der Schule gemäß § 8 Schulge-
setz sein. Ihre Durchführung kann nicht davon abhängen, ob es entsprechende MAE-Kräfte 
gibt. Es ist also davon auszugehen, dass mit der Planung der Projekte die Durchführung dieser 
zu einer Pflichtaufgabe der Schule wird. Sollten die Projekte unplanmäßig erfolgen, ist deren 
Sinn und Zweck zu hinterfragen. Die Antwort auf diese Fragestellung ist allerdings für den 
Mitbestimmungsvorgang (leider) bedeutungslos.       
 

12. Einsatz im Rahmen von vorschulischer und schulischer Sprachförderung 

 
Gemäß § 55 Abs. 2 Schulgesetz handelt es sich bei der vorschulischen Sprachförderung um 
eine Pflichtaufgabe der Schule. Gleiches gilt übrigens auch, wenn die Sprachförderung von 
der Kita vorgenommen wird. Hier ist die Verpflichtung im Kita-Förderungsgesetz verankert.  
Auch im Rahmen der Schule bleibt die Sprachförderung eine Kernaufgabe, wie die als Anla-
ge beigefügte Übersicht „Sprachförderung in Berlin“ belegt. 
 

13. Herstellen von Kostümen, Dekorationen und textilen Ausstattungsteilen für Theater- 
und Ballettaufführungen 

 
Theater- oder Ballettaufführungen sind Bestandteil des schulischen Lebens. Sie werden so-
wohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts vorbereitet. An vielen Schulen gibt es in 
diesem Bereich AGs. Dort, wo das Fach „Darstellendes Spiel“ als Unterrichtsfach angeboten 
wird, ist gemäß Rahmenplan auch die Aufführung einschließlich ihrer Ausstattung Teil des 
Unterrichts und damit Pflichtaufgabenbestandteil. Im außerunterrichtlichen Bereich wird die 
„Entwicklung, Organisation und Durchführung von Aufführungen“ im Aufgabenkatalog der 
Erzieher/innen genannt, dessen Inhalt ausdrücklich „in Abstimmung mit den Lehrkräften“ 
umgesetzt werden soll. (siehe Leitbild...) Auch die Herstellung der Kostüme ist vom Grund-
satz mit eingeschlossen. Sollte dabei eine Unterstützung durch eine MAE-Kraft vorgesehen 
sein, kann von einer Zusätzlichkeit ausgegangen werden.    
 

14. Hilfestellung bei der Bestandspflege in Schul- und Schülerbibliotheken und in Schul-
mediotheken 

 
Wenn es sich hierbei um Tätigkeiten handelt, die unplanmäßig durchgeführt werden und in 
der Regel zeitlich begrenzt sind, könnte die Zusätzlichkeit gegeben sein (z. B. Ausbessern von 
Schulbüchern, Überspielen von Filmen auf DVD -  siehe Punkt 7). 
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15. Verstärkung des nach Stellenplan erforderlichen Personals in staatlichen oder staatlich 
finanzierten Regeleinrichtungen (Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen, Pflegeeinrich-
tungen) für zusätzliche Aufgaben – dazu zählen nicht regelmäßige Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten, die üblicherweise an Unternehmen der Privatwirtschaft verge-
ben werden. 

 
Hier ist zu prüfen, was mit Hilfe der Verstärkung erreicht werden soll. Im allgemeinen ist 
davon auszugehen, dass der gesamte Pflichtaufgabenbereich durch das vorhandene  schuli-
sche Personal erledigt werden kann. Ist das nicht möglich, so ist eine Erhöhung des Stellen-
rahmens erforderlich. Eine derartige Pauschalformulierung muss von Seiten der Perso-
nalräte abgelehnt werden, da sie der Verpflichtung nach einer präzisen Angabe der vor-
gesehenen Arbeitsinhalte in keiner Weise Rechnung trägt. Der Schutz der Beschäftigten 
ist auf diese Weise durch den PR nicht zu gewährleisten. Der ist aber gemäß der VG-Urteile 
von Mainz und Berlin eine wesentliche Aufgabe des PR, aus der sich das Mitbestimmungs-
recht bei der Eingliederung von MAE-Kräften wesentlich begründet (siehe Abschnitt 2.e II;  
gleichlautend auch Urteil des BVerwG vom 26.1.00).  
Durch den Zusatz : „ ..dazu zählen nicht ..“ wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die 
genannten Tätigkeiten üblicherweise an die Privatwirtschaft vergeben werden. 
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V. Betreuung der an Schulen arbeitenden MAE-Kräfte durch 
die PR 

Zwar sind MAE-Kräfte wegen des fehlenden Arbeitsverhältnisses keine ArbeitnehmerInnen 
im Sinne des Arbeitsrechts, doch wird in § 16 Abs. 3 SGB II ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass „die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz (...) entspre-
chend anzuwenden“ sind. Die vollzogene Eingliederung in die Dienststelle und die damit ver-
bundenen Regelungen über den konkreten Arbeitseinsatz an der Einzelschule „kommen ei-
nem arbeitsvertraglichen Verhältnis sehr nahe. Auch die entsprechende Anwendung der Vor-
schriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz sowie die Haftungsbeschrän-
kung, wie sie zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gelten (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II), 
begründen ein Mindestmaß an Rechtsbeziehungen zwischen dem Begünstigten und dem 
Maßnahmeträger.“ (VG Berlin vom 7.9.05)  
 
Damit erhalten die MAE-Kräfte den Status von Angehörigen der Dienststelle, für die der 
Personalrat im Rahmen von § 72 (1) Ziff. 1 Berl. PersVG  Maßnahmen beantragen kann, die 
den MAE-Kräften dienen. Dieses „Initiativrecht“ beschränkt sich nicht nur auf den Bereich 
des Arbeitsschutzes. Allerdings ist nicht endgültig geklärt, wer im Konfliktfall Adressat der 
Forderung ist, da weder die Schulleitung noch die Bildungsverwaltung im arbeitsrechtlichen 
Sinne als Arbeitgeber anzusehen sind. Beim Arbeitschutz nach § 77 (1) Berl. PersVG sieht 
der Sachverhalt anders aus. Hier ist der Personalrat verpflichtet, zur Vermeidung von Unfall- 
und Gesundheitsgefahren aktiv zu werden und die Einhaltung der entsprechenden Vorschrif-
ten zu überwachen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufgaben nach § 2 (1) ArbSchG 
weit über den engen Unfall- und Gesundheitsschutz hinausgehen. Ausdrücklich werden hier 
„Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit“ eingeschlossen. Neben dem 
ArbSchG gehören Arbeitszeitgesetz (ArbZG), MuSchG, ArbstättVO, §§ 14 ff. SGB VII und 
für Schwerbehinderte SGB IX zu den im Rahmen des Arbeitsschutzes zu beachtenden rechtli-
chen Grundlagen. 
 
Der Personalrat  ist berechtigt, Arbeitsplatzbesuche durchzuführen bzw. durch unangekündig-
te Besuche die Einhaltung der Vorschriften über den Arbeitsschutz zu kontrollieren. So heißt 
es in Germelmann / Binkert zu § 77 (1) Berl. PersVG u.a.: „Der Begriff der Bekämpfung von 
Unfall- und Gesundheitsgefahren ist weit zu fassen. Die Personalvertretung muss sich vom 
Stand des Arbeitsschutzes überzeugen, die Arbeitsplätze regelmäßig kontrollieren, Gefahren 
und Missstände sofort an den Dienststellenleiter oder die jeweils zuständige Stelle weitermel-
den.“ (Germelmann / Binkert, PersVG Berlin, Kommentar für die Praxis, 2. Auflage, Ffm. 
2002, S. 515) 
 
Aufgrund ihrer rechtlich schwachen Stellung bedürfen MAE-Kräfte der besonderen Fürsorge 
der Personalräte. Nur durch eine verantwortungsvolle Betreuung ist einigermaßen zu gewähr-
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leisten, dass die arbeitslosen KollegInnen auch im rechtlich zugelassenen Rahmen mit den 
entsprechenden Arbeitsinhalten unter Wahrung der geltenden Schutzrechte eingesetzt werden.  
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VI.  Kontakte und Informationen im Internet 

GEW BERLIN  
Ahornstr. 5, 10787 Berlin 
Tel. (030) 219 993-0; Fax –50; info@gew-berlin.de; http://www.gew-berlin.de 
 

Holger Dehring, Leiter des Referats Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht 
Tel. (030) 219 993-31, (030) 9026-6807; dehring@gew-berlin.de 
Matthias Jähne, Referent Hochschule und Forschung 
Tel. (030) 219 993-59; wissenschaft@gew-berlin.de 

 
Gesamtpersonalrat bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 
Beuthstr. 6-8, 10117 Berlin 
Tel. (030) 9026-6800; Fax –6851 

 
Jürgen Schulte, Mitglied im GPR und im PR L. u. E. Neukölln 
Tel. (030) 9026-6808; juergen.schulte@senbjs.verwalt-berlin.de 

 

 
Die folgenden Urteile und andere verwendete rechtlich relevante Begründungen sind auf 
der Internet-Seite der GEW BERLIN unter www.gew-berlin.de/4794.htm zu finden: 
 

·  Urteil des VG Berlin vom7.9.05 (VG 60 A 12.05) 

·  Urteil des VG Mainz vom 24.6.05 (5 K 193/05.MZ) 

·  Urteil des BVerwG vom 26.1.00 (AZ 6 P 2/99) 

·  Urteil des SG Berlin vom 18.7.05 (S 37 AS 4801/05 ER) 

·  Zentrale der Bundesagentur für Arbeit / Zentralbereich SGB II, Schaffung von 
Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 
II), Arbeitshilfe zur Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten, 2. Änderungsversi-
on, Nürnberg, 2.9.05 

·  Gemeinsamer Leitfaden der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frau-
en und der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg zur Prüfung von An-
tragseingängen für Zusatzjobs – Ergänzung der Arbeitshilfe zur Umsetzung 
von Arbeitsgelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit – 

·  SenBJS, Leitbild für die offene Ganztagsschule – Drucksache Nr. 15/2905 – 

·  GEW BERLIN, Keine Frage der Moral! – „1-Euro-Jobs“ in Bildung, Erzie-
hung und Wissenschaft – Ein Ratgeber der GEW BERLIN, April 2005. 
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VII.  Anhang 

1. Rahmenvereinbarung zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten für 
Langzeitarbeitslose in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport zwischen der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport und der Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der Bundesanstalt für Arbeit vom 19.11.04 

2. Rundschreiben Schule Nr. 36 / Jugend Nr. 1/2005 vom 22.03.05 

3. Ergänzendes RS zur Beteiligung des Personalrats bei der Beschäftigung von Teilneh-
mern an Arbeitsgelegenheiten gemäß § 16 Abs. 3 SGB II vom 16.12.05 

4. Abschnitt 6 des Infektionsschutzgesetzes i. d. Fassung vom 6.8.02 

5. Schreiben der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg vom 
22.4.05 zum Einsatz von MAE-Kräften im Schulsekretariat. 

6. Übersicht der SenBJS zum Konzept der Sprachförderung in Berliner 
Bildungseinrichtungen (Anlage zur Pressemitteilung SenBJS vom 2.2.06) 

7. Brief des Personalrats Mitte der L.u.E. an die Schulleitungen der Region vom 15.2.06 

8. Beispiele für Beschlüsse von PR zu Mitbestimmungsvorlagen 






































